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Bundesrats-Drucksache: 236/24 

Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der 
Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der 
Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung gemäß Einsetzungsantrag  
(BT-Drs. 20/696) in seiner 67. Sitzung am 26. Juni 2024 mit dem Entwurf eines Dritten Gesetzes 
zur Änderung des Bundesmeldegesetzes (3. BMGÄndG) (BR-Drs. 236/24) befasst. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs wurden zur Nachhaltigkeit folgende Aussagen 
getroffen: 

„Der Verordnungsentwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur 
nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Die 
Managementregeln und Schlüsselindikatoren der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie – 
Aktualisierung 2018 – wurden geprüft und beachtet. 

So tragen die beabsichtigten Rechtsänderungen zu einer nachhaltigen Entwicklung bei, indem 
sie die elektronische Kommunikation für die Verwaltung weiter fördern, Papiervorgänge 
vermeiden und so helfen, die Transportintensität (Indikatorenbereich 11.2.a „Mobilität“) zu 
senken sowie Treibhausgase (Indikatorenbereich 13.1.a „Klimaschutz“) und Entwaldungen 
(Indikatorenbereich 15.3. „Wälder“) zu reduzieren.“ 

Formale Bewertung durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung: 

Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes ist gegeben. Der Bezug zur nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie ergibt sich hinsichtlich folgender Leitprinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung, Sustainable Development Goals (SDGs) und Indikatoren: 

 Leitprinzip 3 – Natürliche Lebensgrundlagen erhalten, 

 SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz, 

 Indikator 11.2 a – Endenergieverbrauch im Güterverkehr. 

20. Wahlperiode 
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Gutachtliche Stellungnahme, hier: keine Prüfbitte 
Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des 
Bundesmeldegesetzes (3. BMGÄndG) 
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Die Darstellung der Nachhaltigkeit ist plausibel. 
Der Bezug zur Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist durch den Verordnungsentwurf eines 
Dritten Gesetzes zur Änderung des Bundesmeldegesetzes klar gegeben. 

Eine Prüfbitte ist daher nicht erforderlich. 

Berlin, 26. Juni 2024 

Muhanad Al-Halak, MdB
Berichterstatter

 Maria-Lena Weiss, MdB 
Berichterstatterin


